
 
 Neuanmeldung  Erster Betreuungstag:       

 Änderung Änderung tritt ein am:       

 Abmeldung Letzter Betreuungstag:       

Meldebogen zu Kindern 
in Kindertagespflege  Verlängerung              Für die Zeit von   _______  bis  ________ 

 

 

Neuanmeldung: Bitte tragen Sie die Daten zu dem von Ihnen betreuten Kind vollständig ein. 

Änderung, 
Verlängerung und 
Abmeldung 

Es reicht die Angabe des Namens des Kindes sowie der sich ändernden Daten. 
Bitte denken Sie immer an die Angabe des Datums, ab dem die Angaben gelten. 

 
 
Das Regelangebot beträgt für Kinder nach dem 1. Geburtstag sechs Stunden täglich an 5 Wochentagen. 

Ein Förderbedarf, der über dem Regelangebot liegt, gilt als individueller Bedarf, der im Einzelfall zu begründen und durch 
Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung nachzuweisen ist.  

Bei einem Betreuungsbedarf wegen Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Eingliederung in Arbeit kann in dem Monat bevor 
dieser Bedarf entsteht, die Eingewöhnung begonnen und bewilligt werden. 

 
 

Kindertagespflegestelle 
 

Name und Vorname       

Anschrift       

  
Welche öffentlichen Leistungen beziehen oder 
beantragen Sie hiermit  
für das nachfolgend genannte Kind? 
 
(neben unseren Informationsangeboten 
und der fachlichen Unterstützung) 

 Sachaufwand (Grundpflegegeld) 

 Anerkennung der Förderleistung (Erziehungsbeitrag) 
inklusive Landesförderung nach § 32a (4) HKJGB  

 Beitrag zur Unfallversicherung 

 Beitragszuschuss zur Alterssicherung 

 Beitragszuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung 

 
Betreutes Kindertagespflegekind und Betreuungszeiten 

 

Name und Vorname       

  
Geburtsdatum und 
Geschlecht 

 
 männlich 
 weiblich 

AZR-Nummer 
(bei Nicht-EU-Angehörigen)  

 

Anschrift       

 

Konkrete Betreuungs- 
zeiten (Uhrzeiten) 
für das Kind 

Uhrzeit MO DI MI DO FR SA SO 

von                                           

bis                                           

 
Durchschnittlich vereinbarte Betreuungszeit pro Woche:  

  
Stunden pro Woche 



 

Regelung während der Eingewöhnung 
 

 
Die Betreuung beginnt mit dem ersten Tag der Eingewöhnung. Die laufende Geldleistung wird während der Eingewöhnung für 
den bewilligten Betreuungsumfang ausgezahlt. Die Kostenbeiträge werden analog zu der laufenden Geldleistung festgesetzt.  

 

 

 

Weitere Pflichtangaben zur gesetzlich geforderten Statistik 

 
 

Erhält das Kind in der Kindertagespflege 
Mittagsverpflegung? 
 

 
 Ja 

 
 Nein 

Erhält das Kind in der Kindertagespflege 
zusätzlich Eingliederungshilfe? 
 

 Nein 
 

 

 Ja, wegen geistiger Behinderung (SGB XII / SGB VIII) 

 

 Ja, wegen (drohender) seelischer Behinderung, u.a. 
     Entwicklungsverzögerung (SGB VIII) 

 
 Ja, wegen körperlicher Behinderung (SGB XII / SGBI VIII) 

 
 

Welche Betreuung besucht das Kind 
zusätzlich zu dieser 
Kindertagespflegestelle? 

 Krippe, Kindergarten, Hort, altersgemischte Einrichtung 
 

 Weiteres (zeitlich kürzeres) Kindertagespflegeverhältnis 
 

 Ganztagsschule 
 

 Kein anderes Betreuungsarrangement 
 
 

Besucht das Kind bereits die Schule? 
 

 Ja  Nein 

Hat ein Elternteil des Kindes eine  
ausländische Herkunft  
(nicht Nationalität)? 
 

 Ja  Nein 

Wird in der Familie des Kindes vorrangig 
Deutsch gesprochen? 
 

 Ja  Nein 

Sind Sie mit dem betreuten Kind 
verwandt? 

 Ja  Nein 
 Großeltern  
 Anders verwandt  

 
 
 

 
Datum Unterschrift Kindertagespflegeperson Sorgeberechtigte(n)* 

* Unterschreibt nur ein Elternteil, erklärt dieser mit Unterschrift zugleich, dass diesem das Sorgerecht allein zusteht oder dieser im  
     Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt. 
 

 
Bitte zurücksenden an: 

 
Main-Taunus-Kreis 
Amt für Schulen, Jugend und Kultur 
Kindertagesbetreuung 
Am Kreishaus 1-5 
65719 Hofheim 

Stand 01.01.2026 


